
Analyse empirischer Daten zu § 265 a StGB:
Erschleichen von Leistungen – ‚Schwarzfahren’

Katja Timmerberg, katja.t [at] arcor.de

1. Analyse der geltenden gesetzlichen Regelung  S. 1

2. Vorbemerkungen zur Auswertung des Zahlenmaterials  S. 5

3. Auffälligkeiten in der Statistik zur Leistungserschleichung und  
      Erklärungsversuche S. 8

3.1 Fallzahlen S. 8

3.1.1 Im Vergleich zu Betrug und Gesamtkriminalität  S. 8
3.1.1.1 Auffälligkeiten in den Zahlen S. 8
3.1.1.2 Erklärungsversuche S. 9

3.1.2 Relationen zu Aufklärungsquote und Versuchen  S. 10
3.1.2.1 Auffälligkeiten in den Zahlen S. 10
3.1.2.2 Erklärungsversuche S. 10

3.1.3 Relationen zur Schadenshöhe  S. 11
3.1.3.1 Auffälligkeiten in den Zahlen S. 11
3.1.3.2 Erklärungsversuche S. 11

3.2 Zum örtlichen Vorkommen S. 12

3.2.1 In den Bundesländern  S. 13
3.2.1.1 Auffälligkeiten in den Zahlen S. 13
3.2.1.2 Erklärungsversuche S. 14

3.2.2 In den Großstädten  S. 15
3.2.2.1 Auffälligkeiten in den Zahlen S. 15
3.2.2.2 Erklärungsversuche S. 16

3.3 Zur Person der Täter S. 18

3.3.1 Geschlecht  S. 18
3.3.1.1 Auffälligkeiten in den Zahlen S. 18
3.3.1.2 Erklärungsversuche S. 18

3.3.2 Altersstruktur  S. 19
3.3.2.1 Auffälligkeiten in den Zahlen S. 19
3.3.2.2 Erklärungsversuche S. 20

3.3.3 Nationalität  S. 21
3.3.3.1 Auffälligkeiten in den Zahlen S. 21
3.3.3.2 Erklärungsversuche S. 23

4. Abschließende Bemerkungen   S. 26

Anhang S. 28
Literatur S. 84



1. Analyse der geltenden gesetzlichen Bestimmungen  

Im  Strafgesetzbuch1 (StGB 2005)  findet  man  im  Besonderen  Teil (§§ 80 – 358)  im 

22. Abschnitt unter den §§ 263 – 266 b Betrug und Untreue. Zu dieser Deliktgruppe gehört 

auch das  Erschleichen von Leistungen2.  „Wer die Leistung eines Automaten oder eines 

öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsnetzes,  die Beförderung durch ein 

Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in der Ab-

sicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer 

Strafe bedroht ist“ heißt es im Absatz 1 des entsprechenden § 265 a und weiter in Ab-

satz 2 und 3: „Der Versuch ist strafbar“ und „Die §§ 247 und 248 a gelten entsprechend“. 

§ 247 Haus- und Familiendiebstahl regelt Einschränkungen zur Verfolgungsverpflichtung, 

wenn durch die Tat dem Täter nahe stehenden Personen betroffen sind: „Ist durch einen 

Diebstahl oder eine Unterschlagung ein Angehöriger, der Vormund oder der Betreuer ver-

letzt oder lebt der Verletzte mit dem Täter in häuslicher Gemeinschaft, so wird die Tat nur 

auf Antrag verfolgt.“ In § 248 a  Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen 

wird  die  Einschränkung  der  Strafverfolgungspflicht  wegen  Geringfügigkeit  festgelegt: 

„Der Diebstahl und die Unterschlagung geringwertiger Sachen werden in den Fällen der 

§§ 242 und 246 nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde we-

gen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von 

Amts wegen für geboten hält.“ Der § 265 a ist subsidiär, wenn bei der Tat der Tatbestand 

nach § 263 Betrug erfüllt ist (vgl. Tiedemann LK 1997: § 265 a Rdn. 56 u. 57).

Bei dem Vergehen nach § 265 a handelt es sich um ein Vermögensdelikt (vgl. Tiedemann 

LK  1997:  § 265 a  Rdn. 13).  „Geschütztes  Rechtsgut  ist  das  Vermögen  des 

Leistungserbringers“ (Tröndle /  Fischer  2004:  § 265 a  Rdn. 2).  Die Strafbarkeit  bezieht 

sich also nur auf „vermögenswerte Leistungen“ (Tiedemann LK 1997: § 265 a Rdn. 13). 

Eine  Erschleichung  von  Leistungen,  die  nur  bestimmten  Personen,  diesen  aber 

unentgeltlich zur Verfügung stehen, wird nicht nach §   265 a geregelt (vgl. ebd.: § 265 a 

Rdn. 17).  Der § 265 a geht auf eine Gesetzesregelung von 1935 zurück, die geschaffen 

wurde,  um  eine  Gesetzeslücke  zu  schließen,  wonach  der  Missbrauch  automatischer 

Münzfernsprecher  nicht  strafbar  war.  Gleichzeitig  sollten  damit  strittige  Fragen  nach 

Täuschung,  Irrtum  und  Vermögensschaden  der  Strafbarkeit  beim  Erschleichen  von 

Massenleistungen geklärt werden (vgl. ebd.: § 265 a Rdn. 3). Durch den Paragrafen sollten 
1 Alle Angaben von §§ beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf das StGB.
2 Im Folgenden auch Leistungserschleichung genannt.
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Schwierigkeiten überwunden werden, die sich bei der Feststellung des Tatbestands des 

Betrugs ergeben hatten. In § 263 StGB Betrug heißt es in Absatz 1: „Wer in der Absicht, 

sich  oder  einem  Dritten  einen  rechtswidrigen  Vermögensvorteil  zu  verschaffen,  das 

Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder 

durch  Entstellung  oder  Unterdrückung  wahrer  Tatsachen  einen  Irrtum  erregt  oder 

unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Nach 

Absatz 2 ist auch der Versuch strafbar. Die Merkmale der Täuschung3 zum Erregen eines 

Irrtums, also zum Hervorrufen einer Annahme, die der Realität widerspricht, sind bei der 

Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen ohne das geforderte Entgelt zu entrichten, 

schwer feststellbar. Da nun eine Tat nach § 103 Abs. 2 GG nur bestraft werden kann, wenn 

die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde, schuf man die 

Regelungen  für  die  Leistungserschleichung als  so  genannten  Auffangtatbestand.  Denn 

nimmt man eine Leistung in Anspruch ohne dafür zu bezahlen, tut man das häufig, ohne 

überhaupt in Kontakt mit einer weiteren Person als Vertreter der in Anspruch genommenen 

Leistung zu treten.  Man täuscht beispielsweise am Eingang zu einer Veranstaltung das 

Türpersonal nicht, so dass es glaubt, man hätte den Eintrittspreis bezahlt,  sondern man 

‚mogelt’ sich an ihm vorbei, so dass es einen möglichst nicht bemerkt, bzw. steigt einfach 

in die U-Bahn ohne zu bezahlen. Die Leistungserschleichung „setzt weder ein Einschlei-

chen noch ein Täuschen oder gar den Irrtum eines anderen voraus.“ (Lackner LK 1988.: 

§ 265 a  Rdn. 8)  „Erschleichen  ist  das  (erfolgreiche)  Erlangen  der  Leistung  durch 

unbefugtes  und  ordnungswidriges  Verhalten  unter  (manipulativer)  Umgehung  von 

Kontroll- oder Zugangssperren, Sicherheitsvorkehrungen usw.“ (Tröndle / Fischer 2004: 

§ 265 a Rdn. 3). 

Das  Erschleichen  von  Leistung  eines  Automaten bezeichnet  das  Erschleichen  von 

Diensten, die durch einen Automaten ausgeführt werden und schließt somit die Manipula-

tion  von  Warenautomaten  aus,  da  die  Entnahme  einer  beweglichen  Sache  aus  dem 

Automaten ohne  das  Entgelt  zu  entrichten  als  Diebstahl  (§ 242  StGB)  bzw. 

Unterschlagung (§ 246 StGB) geahndet wird (vgl. Tiedemann LK 1997: § 265 a Rdn. 21). 

Auch  bei  der  Inanspruchnahme  von  Leistungen  durch  Manipulation  der 

Datenverarbeitungsvorgänge  des  Automaten handelt  es  sich  nicht  um 

Leistungserschleichung,  da in diesem Fall  ein  Computerbetrug (§ 263 a  StGB) vorliegt 

(vgl. Tröndle / Fischer 2004: § 263 a Rdn. 15). „Beim Automatenmissbrauch [..] ist eine 
3 Täuschung  gilt  als  Sammelbegriff  für  die  „Vorspiegelung  falscher  oder  [..]  die  Entstellung  oder 
Unterdrückung wahrer Tatsachen“, da diese Tatbestände oft schwer voneinander zu unterscheiden sind (vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Betrug am 09.09.05).
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‚täuschungsähnliche Manipulation des Mechanismus’ erforderlich“ (Lackner / Kühl 2004: 

§ 265 a  Rdn. 6a).  Leistungsautomaten sind  unter  anderen  Musik-,  Film-  oder 

Spielautomaten, Kfz-Waschanlagen, Münzgeräte in Fitness oder Sinnenstudios, Schließfä-

cher, Münz-Fotokopiergeräte, Fotoautomaten und Decoder für das Pay-TV (vgl. Tröndle / 

Fischer 2004: § 265 a Rdn. 13).  Nicht dazu gehören Parkuhren, „da die Entgeltszahlung 

keine tatsächliche Leistung (Parkmöglichkeit), sonder nur die (zeitweise) Aufhebung des 

Parkverbots bewirkt“ (ebd.: § 265 a Rdn. 14). 

Die  Leistungserschleichung der  Telekommunikation  betrifft  alle  leitungsbezogenen oder 

drahtlosen  Datenübertragungssysteme,  sofern  sie  öffentlich  sind4 (vgl.  ebd.:  § 265 a 

Rdn. 16). Die unbefugte Benutzung eines fremden Privattelefons gehört nicht dazu (vgl. 

ebd.: § 265 a Rdn. 18). Wird hierzu allerdings der Zugang zum Netz so manipuliert, dass 

die Nutzung zu Lasten eines anderen Teilnehmers (oder auch des Betreibers) geschieht, ist 

der  Tatbestand  von § 265 a  erfüllt  (vgl.  ebd.:  § 265 a  Rdn. 18).  „Erschlichen  wird  die 

Leistung des Netzes zum einen durch den Missbrauch eines Telefon-Automaten [… wie 

auch eines Leistungsautomaten], etwa durch Einwerfen von Falschgeld oder präparierten 

(zurückholbarem) Geld; zum anderen durch manipulative Umgehung von Einrichtungen 

zur  Gebührenerfassung.“  (ebd.)  ‚Schwarzsehen’  allerdings  erfüllt  den  Tatbestand  des 

§ 265 a  nicht,  da  hier  die  Bedienung  an  sich  ordnungsgemäß  stattfindet  und  keine 

„täuschungsähnliche Manipulation“ vorliegt (vgl. ebd.: § 265 a Rdn. 5 u. 18).

 „Beförderung durch ein Verkehrsmittel  ist  jeder (entgeltliche) Transport  von Personen 

oder Sachen. Es kommt hier nach h. M. für den Tatbestand nicht darauf an, ob es sich um 

Massenleistungen (z. B. Eisenbahn) oder Individualleistungen (z. B. Taxi) handelt; auch 

die öffentliche oder private Natur des Verkehrsmittels soll unbeachtlich sein“ (Tiedemann 

LK 1997: § 265 a Rdn. 30). In der Praxis allerdings betrifft die Regelung hauptsächlich 

den  öffentlichen  Massenverkehr  (vgl.  Tröndle  /  Fischer  2004:  § 265 a  Rdn. 19).  Die 

Beförderungserschleichung in öffentlichen Massentransportmitteln bildet den Hauptanteil 

der  begangenen  Straftaten  der  Leistungserschleichung  (PKS  2004:  191).  Eine 

Schwierigkeit bei der Beförderungserschleichung ist deren Abgrenzung zum Betrug, wenn 

der  Fahrgast  mit  gefälschtem Fahrausweis  fährt,  da  der  Fahrgast  in  diesem Fall  beim 

Kontrolleur durch „Vorspiegelung falscher Tatsachen“, nämlich dass er einen Fahrschein 

erworben habe, einen Irrtum hervorruft.

4 Zum Telekommunikationsnetz gehören auch das Internet und Kabelanschlüsse.
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Das Erschleichen des Zutritts zu einer Veranstaltung (Kultur-, Sport- und ähnliche Veran-

staltungen) oder einer Einrichtung (öffentliche Bäder, Museen, Bibliotheken, (Tier)gärten, 

u.ä.) erfordert eine räumliche Abgrenzung des betreffenden Ortes. „Eine Parkuhr grenzt 

nicht den Zutrittsbereich zu einem öffentlichen Parkplatz ab“ (vgl. Tröndle / Fischer 2004: 

§ 265 a Rdn. 22).  Des Weiteren ist die Teilnahme an der Veranstaltung, bzw. die Nutzung 

der Einrichtung für die Erfüllung des Tatbestands nötig. War eine Person schon vor Beginn 

der Veranstaltung am Ort anwesend – selbst mit der Absicht dieser beizuwohnen -, begeht 

sie keine  Leistungserschleichung (vgl. ebd.: § 265 a Rdn. 23). Das Erschleichen des  Zu-

tritts zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung birgt ebenso wie die Beförderungser-

schleichung ein großes Dunkelfeld. Das Delikt bleibt häufig unentdeckt und auch, wenn es 

entdeckt wird, wird die betreffende Person meist einfach von der Veranstaltung, bzw. Ein-

richtung  entfernt,  ohne  dass  ihr  erschlichener  Zutritt  angezeigt,  und  somit  als  Straftat 

erfasst wird.

Generell werden Leistungen durch  Automaten oder Fernsprechsysteme durch „eine ord-

nungswidrige  oder  sonstwie  missbräuchliche  Einflussnahme  auf  technische  Vorgänge“ 

(Tiedemann  LK  1997:  § 265 a  Rdn. 41)  des  Apparats  erschlichen,  während  „[f]ür  das 

Erschleichen einer Beförderung oder eines Zutritts [..] jedes der Ordnung widersprechende 

Verhalten [genügt], mit dem sich der Täter in den Genuss der Leistung setzt und dabei 

entweder sich mit dem Anschein der Ordnungsmäßigkeit umgibt oder Kontrollmaßnahmen 

umgeht oder ausschaltet“ (ebd.:  § 265 a Rdn. 45). Beschafft sich eine Person allerdings 

offen  einen  unentgeltlichen  Zugang  zu  einer  zahlungspflichtigen  Veranstaltung  oder 

Leistung, beispielsweise durch Drohung oder Gewaltanwendung, ist  der Tatbestand des 

§ 265 a nicht erfüllt.  Des Weiteren setzt  der § 265 a Vorsatz voraus (vgl. ebd.:  § 265 a 

Rdn. 48). Um den Tatbestand der Leistungserschleichung zu erfüllen, muss der Täter in der 

Absicht handeln, das Entgelt nicht zu zahlen (vgl. ebd.: § 265 a Rdn. 50). Befindet sich der 

Täter  im  Irrtum  über  die  Unentgeltlichkeit  einer  Veranstaltung  handelt  er  nicht 

tatbestandsmäßig (vgl. ebd.: § 265 a Rdn. 49). Ebenso verhält es sich beim Vergessen der 

Entrichtung des Entgelts sowie beim Verlieren eines bereits erworbenen Tickets. Auch wer 

seine Monatskarte vergessen hat, macht sich, so eine Entscheidung des Oberlandesgerichts 

Koblenz  vom  11.10.1999 (AZ:2 Ss 250/99),  nicht  der  Leistungserschleichung strafbar. 

Denn da es sich bei der  Leistungserschleichung um ein Vermögensdelikt handelt, müsse 

dem  Geschädigten  auch  ein  Vermögensschaden  entstehen.  Da  der  Fahrgast  aber  die 

Summe  der  Karte  bezahlt  habe,  die  ihn  zu  einer  beliebigen  Anzahl  von  Fahrten  im 

bestimmten Zeitraum berechtige, habe er keine Straftat begangen, sondern lediglich gegen 
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die  Beförderungsbedingungen  des  Fahrunternehmens  verstoßen  (vgl. 

http://www.ratgeberrecht.de/sendung/beitrag/rs2001061003.html am 09.09.05 um 11:45). 

2. Vorbemerkungen zur Auswertung des Zahlenmaterials  

Ich werde für die folgende Auswertung empirisches Material von 1998 bis 2004 heranzie-

hen, da hierfür nach einheitlichen Kriterien zusammengestelltes und daher vergleichbares 

Zahlenmaterial  der  PKS  zur  Verfügung  steht.  Des  Weiteren  werde  ich  mich  bei  der 

Analyse auf Daten aus der Bundesrepublik Deutschland beschränken, da im Ausland die 

Regelungen  häufig  von  den  hiesigen  abweichen.  Meist  umfassen  sie  dort  nicht  den 

Automatenmissbrauch,  zum Teil  beziehen sie  aber  Hotelleistungen mit  ein  oder  setzen 

Täuschung als Tatbestand voraus.  Beförderungserschleichung  wird im Ausland mitunter 

auch  als  Verwaltungsübertretung,  Zechprellerei oder  auf  andere  Weise,  nicht  aber 

unbedingt strafrechtlich verfolgt (vgl. Tiedemann LK 1997: § 265 a Rdn. 8, 9, 10 u. 11).

Fallzahlen zur  Leistungserschleichung setzen sich, wie oben erwähnt, zum Großteil aus 

Schwarzfahrerzahlen zusammen.5 Deren Erfassung hängt zu einem großen Teil vom Kon-

trollverhalten der Verkehrsbetriebe ab (vgl.  PKS 2004: 198).  Bei vermehrten Kontrollen 

oder dem Einsatz effektiverer Systeme in einer Stadt kommt es daher im Einzelnen oft zu 

einem sprunghaften Anstieg der betreffenden Zahlen von einem Jahr auf das andere. Dem-

entsprechend kann es auch zu einer erheblichen Verminderung der Fälle kommen. Da die 

Zahlen zur  Leistungserschleichung im Einzelnen also stark schwanken, es in den Jahren 

meines Untersuchungszeitraums aber keine gravierenden Veränderungen in den allgemei-

nen Zahlen zur Leistungserschleichung gegeben hat, werde ich mich bei der Betrachtung 

der Zahlen im Folgenden stets auf den Gesamtzeitraum zwischen 1988 und 2004 beziehen, 

und nicht von den Zahlen von 2004 ausgehen und sie im Anschluss erst mit den Zahlen der 

anderen Jahre vergleichen. Durch diese Vorgehensweise möchte ich erreichen, die extre-

men Schwankungen auszugleichen. Auf Veränderungen in dieser Zeitspanne werde ich nur 

dann eingehen, wenn ich sie für aussagekräftig halte.

Eine Problematik bei der Analyse des Datenmaterials zur  Leistungserschleichung ergibt 

sich  aus  der  Tatsache,  dass  den  Großteil  der  Fälle  das  so  genannte  Schwarzfahren 

ausmacht. Hierbei handelt es sich um ein Delikt mit großem Dunkelfeld. Da eine nicht auf 

frischer Tat  entdeckte  Schwarzfahrt im Nachhinein nicht zu erkennen ist,  bleiben auch 

5 Aus  diesem  Grund  werde  ich  die  folgende  Analyse  der  Statistik  zur  Leistungserschleichung auch 
hauptsächlich anhand von Überlegungen zur Beförderungserschleichung machen.
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Schätzungen über die tatsächliche Anzahl der begangenen Delikte dieser Art vage. Auf-

grund der enormen Schwankungen der Zahlen je nach Kontrollverhalten lässt sich aber 

erkennen, dass die Zahl der nicht entdeckten Schwarzfahrer äußerst groß sein muss. Des 

Weiteren wird ein Schwarzfahrer gewöhnlich nur dann angezeigt,  wenn er bei  der Tat 

bereits zum dritten Mal entdeckt wurde und jeweils eine Rechnung erhalten hat. Zahlt der 

Schwarzfahrer  gleich,  werden  seine  Personalien  meist  nicht  aufgenommen.  Für  die 

polizeiliche  Kriminalstatistik  fallen  somit  ‚Gelegenheitsschwarzfahrer’ sowie  auch 

routinierte  Schwarzfahrer, die  das  Bußgeld  bereits  im  Verkehrsmittel  bezahlen, 

größtenteils unter den Tisch. Allgemeine Aussagen müssen bei der Datenanalyse also aus 

einem kleinen Anteil der tatsächlich begangenen Taten gemacht werden, wobei man nicht 

einmal weiß, wie groß der erfasste Anteil an der Gesamtmenge der Leistungserschleicher 

ist  -  eine  Schwierigkeit,  die  unweigerlich  eine  Verminderung  der  Gültigkeit  der 

gewonnenen Aussagen mit sich führt. 

Der § 265 a ist ein Paragraf des StGB, die  Leistungserschleichung somit eine Straftat. In 

meiner Untersuchung werde ich die entsprechenden Zahlen daher mit Zahlen anderer De-

likte vergleichen, vor allem mit solchen, die den Betrug im Allgemeinen und die Gesamt-

kriminalität betreffen. Zunächst ergibt sich hieraus die Schwierigkeit, dass Schwarzfahren, 

wie oben beschrieben, generell erst bei Wiederholungstätern zur Anzeige kommt, was sich 

bei anderen Straftaten,  insbesondere beim  Betrug,  vollkommen anders verhält,  wo aber 

auch das Anzeigeverhalten von Straftat zu Straftat verschieden ist und außerdem mit der 

Politik des jeweiligen Bundeslands variiert. Ich habe es bei einem Vergleich der statisti-

schen Zahlen also mit Daten zu tun, die nach unterschiedlichen Modalitäten erfasst wur-

den. Zwar „setzt § 265 a [..] in allen Tatbestandvarianten eine betrugsähnliche Handlung 

voraus, die über die innere Willensrichtung des Täters hinaus ein ‚manipulatives’ äußeres 

Verhalten verlangt“ (Tröndle / Fischer: § 265 a Rdn. 6), dennoch erscheint mir wichtig, im 

Vorfeld darauf hinzuweisen, dass Schwarzfahren sowie auch das Erschleichen des Zutritts  

zu einer Veranstaltung, bzw. Einrichtung im allgemeinen Bewusstsein, im Gegensatz zum 

Betrug in vielen seiner anderen Erscheinungsformen, nicht als Kriminaldelikt gelten. Zwar 

zeichnen  sich  Kriminalstraftaten  im  Allgemeinen  ohnehin  nicht  dadurch  aus,  dass  sie 

‚natürlicherweise’ ein Delikt darstellen, und man kann die Kriminalität einer Handlung als 

deklatorisch qua gesetzlicher Regelung (eine Straftat ist eine Tat, die als solche im StGB 

bestimmt ist) oder als Etikettierung bestimmter Handlungen verstehen, dennoch scheint 

mir der Aspekt der Diskrepanz der allgemeinen Wahrnehmung dieses Delikts zu dessen 

gesetzlicher  Bestimmung  als  Straftatbestand  besonders  hoch.  Dies  wird  noch  dadurch 
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unterstützt,  dass die Konsequenzen beim Entdecken solcher Taten relativ harmlos sind. 

Der  Schwarzfahrer zahlt meist nur ein erhöhtes Fahrgeld und der ‚Schwarzhörer’ eines 

Konzerts wird in der Regel einfach nur vom Aufsichtpersonal vor die Tür gesetzt. Denkbar 

wäre  auch  eine  zivilrechtliche  Verfolgung  der  Leistungserschleichung.  In  diesem  Fall 

würde ich bei seiner Untersuchung vollkommen andere Vergleichswerte haben, was wie-

derum zu anderen Ergebnissen führen würde. 

Das Zahlenmaterial, mit dem ich im Folgenden umgehen werde, habe ich zum Großteil der 

polizeilichen  Kriminalstatistik  entnommen.  Somit  umgehe  ich  die  Schwierigkeit  der 

Unvergleichbarkeit der Zahlen aus verschiedenen Statistiken, die unter unterschiedlichen 

Kriterien zusammengestellt wurden. Dennoch ergeben sich auch hier bezüglich der Allge-

meingültigkeit  Schwierigkeiten.  Die  verschiedenen  Statistiken  werden  stets  zu  einem 

bestimmten Zweck angelegt,  in diesem Fall  vor allem zum Nachweis der polizeilichen 

Ermittlungsarbeit.  Die  Daten  werden  also  nie  vollkommen  objektiv  und  unabhängig 

erhoben.  Des  Weiteren  besteht  eine  Problematik  in  der  Aussagefähigkeit  der  erfassten 

Zahlen.  Denn über Sachzusammenhänge sagen sie  zunächst  nichts  aus.  „Der Reiz von 

Statistiken liegt im kreativen Kombinieren ihrer Ergebnisse“(Loy 2005) heißt es ironisch 

in einem Artikel über die „Kleine Berlin-Statistik 2005“ des Tagesspiegels vom 04.10.05. 

Wir haben es in der Realität  bei  Straftaten, oder auch beim Schwarzfahren,  mit  einem 

komplizierten Geflecht von Faktoren zu tun, dem wir bei der Auswertung von Statistiken 

wiederum gerecht  zu  werden  versuchen,  indem wir  verschiedene  Zahlen  kombinieren. 

Dieser Prozess ist in sofern „kreativ“, als dass wir beim Kombinieren bereits bestimmte 

Zusammenhänge  voraussetzen,  nämlich  die  der  Sachverhalte,  die  wir  zueinander  in 

Beziehung setzen, und dabei möglicherweise andere reale Beziehungen vernachlässigen, 

bei denen wir keine Abhängigkeiten der Gegebenheiten vermuten. Des Weiteren wäre für 

eine  fundierte  Analyse  des  Zahlenmaterials  neben  einer  ausführlichen  Recherche  zum 

wechselnden Kontrollverhalten und Preisniveau, bzw. zur Preisstaffelung der Verkehrsbe-

triebe im Bundesgebiet auch ein Abgleich der Zahlen mit sozialen und wirtschaftlichen 

Daten nötig. Da mir das im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich sein wird, werde ich mich 

im Folgenden mit Spekulationen zu den Ursachen der Auffälligkeiten im Zahlenmaterial 

zur Leistungserschleichung begnügen müssen.

Aufgrund der hier aufgezeigten Schwierigkeiten bei der Analyse des Zahlenmaterials bil-

den meine nun folgenden Ausführungen nur den Versuch einer Erklärung. Sie liefern keine 

wissenschaftlichen  Ergebnisse.  Schon  gar  nicht  können  davon  Aussagen  über  den 
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Einzelfall abgeleitet werden. Die Ergebnisse meiner Arbeit müssen vorläufig bleiben und 

können  allenfalls  als  Ausgangspunkt  für  eine  folgende  Untersuchung  dazu  beitragen, 

mögliche Sachzusammenhänge zu erkennen, die dann weiteren Überprüfungen unterzogen 

werden müssten.

3. Auffälligkeiten in der Statistik zur Leistungserschleichung und Erklärungsversuche

3.1 Fallzahlen

3.1.1 Vergleich zu Betrug und Gesamtkriminalität

3.1.1.1 Auffälligkeiten in den Zahlen 

(vgl. hierzu die Statistiken S. 29 - 36)

Die bundesweite  Kriminalitätsbelastung der vergangenen Jahre ab 1998 war relativ kon-

stant. Lag die absolute Zahl 1998 bei 6 456 996 Fällen, ist sie bis zum Jahr 2004 um nur 

2,7 % auf 6 633 156 Fälle angestiegen, bei einem gleichzeitigen Bevölkerungsanstieg um 

0,6 % von 82 057 400 auf  82 531 700 Bewohner  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Die 

Häufigkeitszahl6 der  Gesamtkriminalität hat sich in diesem Zeitraum dem etwa entspre-

chend  von  7 869  auf  8 037  um  2,1 %  gesteigert.  Die  Veränderungen  der  Zahlen  zur 

Gesamtkriminalität in Deutschland erfolgten unter geringfügigem Abfallen der Zahlen bis 

2000 und einem folgenden Wiederanstieg.  

Die absoluten Zahlen der  Leistungserschleichung bundesweit hingegen lassen einen An-

stieg von ca. 18,6 % in den Jahren 1998 bis 2004 erkennen, nämlich von 159 463 erfassten 

Fällen auf 189 121. In der Häufigkeitsberechnung macht dies einen Anstieg von 194 auf 

229  Fällen  pro  100 000  Einwohnern,  und  damit  18 %  aus.  Die  absoluten  Betrugs-

Fallzahlen stiegen in diesen Jahren sogar um 33,5 % von 705 529 auf 941 859, was einen 

Anstieg der Häufigkeitszahlen von 32,7 % ausmachte, nämlich von 860 auf 1 141. Insge-

samt machte die Leistungserschleichung durch die Jahre relativ konstant etwa ein Fünftel 

aller Betrugsfälle aus (nur im Jahr 1989 lag sie etwas höher bei 22,6 %). Sie betrug 1998 

2,5 % der Gesamtkriminalität, 1999 ca. 2,3 % und stieg dann kontinuierlich bis 2004 auf 

einen Anteil von. 2,9 % an.

3.1.1.2 Erklärungsversuche

6 Die Häufigkeitszahl ist die Anzahl der Fälle pro 100 000 Einwohner.
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Bezüglich  der  Gründe  für  die  Zunahme  des  Betrugs sagte   Bundesinnenminister  Otto 

Schily  zur  polizeilichen  Kriminalstatistik  2004,  er  sei  die  „Kehrseite  der  rückläufigen 

Diebstahlszahlen.  Überdurchschnittliche  Zunahmen  vor  allem  beim  Warenkreditbetrug 

(+ 19,3 %) sowie beim Computerbetrug (+ 24,6 %) stehen auch für ein verändertes Ein-

kaufs- und Konsumverhalten. Waren werden zunehmend nicht mehr im Geschäft vor Ort 

ausgesucht, sondern anonym über das Internet bestellt. An die Stelle des klassischen La-

dendiebstahls treten deshalb vermehrt Eigentumsdelikte, die mit dem  Computer als Tat-

mittel begangen werden. Soweit nicht virtuell, sondern noch real eingekauft wird, lösen 

elektronische Zahlungsmittel immer stärker das Bargeld ab. Dementsprechend ist auch der 

Betrug mit  Debitkarten ohne Nutzung des  PIN-Verfahrens im Jahr 2004 nochmals um 

4,8 %  auf  67 591  Delikte  angestiegen.“  (vgl.:  http://www.spiritproject.de/theday/ 

otto_schily_kriminalstatistik_2004.html am 20.10.05 um 16:50).

Die Entwicklung der Leistungserschleichung folgt, wie gesagt, meiner Meinung nach an-

deren inneren Logiken als die des Betrugs. Die  Leistungserschleichung leistet hier zwar 

einen Beitrag zum Anstieg des Betrugs, es gibt hier aber noch viele weitere Faktoren, die 

die Entwicklung vorangetrieben haben. Nach einem gemeinsamen Grund für den Anstieg 

zu suchen, wäre meiner Ansicht nach verfehlt. 

Da die  Leistungserschleichung zum Großteil aus  Schwarzfahren besteht, und die Zahlen 

dazu wiederum besonders stark vom Kontrollverhalten, und nicht der tatsächlichen Anzahl 

der Schwarzfahrer abhängt, könnte eine Erklärung für den Anstieg des Delikts in den ver-

gangenen Jahren die Abgabe der Fahrscheinkontrolle von den Verkehrsbetrieben an Pri-

vatunternehmen sein. Da diese erfolgsorientiert arbeiten, kam es zu einer allgemeinen Ver-

besserung der Kontrollmechanismen, was wiederum ausschlaggebend für die bundesweite 

Zunahme der Fallzahlen sein kann.

3.1.2 Relationen zu Aufklärungsquote und Versuchen

3.1.2.1 Auffälligkeiten in den Zahlen 

1
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(vgl. hierzu die Statistiken S. 32-36)

Die Aufklärungsquote der  Leistungserschleichung unterlag im Laufe der herangezogenen 

Jahre keinen großen Veränderungen. Sie war stets sehr hoch, nämlich zwischen  98,1 % 

und 99,2 %, damit signifikant7 höher als die des Betrugs, die zwischen 79,3 % und 82,7 % 

lag und beinahe doppelt so hoch wie die der Straftaten insgesamt, die zwischen 52,6 % und 

54,2 % betrug. Der Anteil der Versuche lag bei der Leistungserschleichung in den Jahren 

1998 bis 2002 bei 0,3 % und in den Jahren 2003 und 2004 bei 0,2 %, während der Anteil 

der Versuche beim Betrug zwischen 4,7 % und 5,5 % lag und damit etwas niedriger war 

als der Versuchsanteil an der Gesamtkriminalität mit zwischen 5,8 % und 6,8 %.

3.1.2.2 Erklärungsversuche

Die hohe Aufklärungsquote bei der Leistungserschleichung dürfte damit zu erklären sein, 

dass es sich hierbei um ein Delikt handelt,  das bei seiner Entdeckung den Täter gleich 

mitliefert.  Dies  ist  auch  häufig  beim  Betrug der  Fall.  Beim  Schwarzfahren und  der 

Zutrittserschleichung ist die Entdeckung der Tat ohne den Täter gleich mit zu entdecken 

allerdings  nahezu  unmöglich.  In  seltenen  Fällen  kann es  dennoch  zu  einer  Flucht  des 

Täters  kommen.  Zu  Bedenken  ist  allerdings,  dass  es  in  diesem  Fall  wohl  selten  zur 

Anzeige  kommt,  da  der  Geschädigte  aus  ihr  meist  keinen  Nutzen  ziehen  würde. 

Erschleichen von Leistungen von  Automaten und vom Telekommunikationsnetz hingegen 

können entdeckt werden, ohne dass der Täter dazu gleich mitgeliefert wird. Allerdings ist 

hier fraglich, wie hoch die Anzeigerate ohne gleichzeitige Anzeige eines Tatverdächtigen 

ist, da der Aufwand einer solchen Anzeige häufig nicht im Verhältnis zum Schaden oder 

zur Chance auf Aufklärung liegt. Da die Statistik aber ohnehin zu einem großen Teil von 

7 Die  Signifikanz  errechnet  sich  nach  dem  Vierfeldertest,  bei  dem  die  Formel: 

angewendet wird.  Hiermit können zwei Stichproben verglichen werden, sofern in jeder der beiden 
Stichproben mindestens 6 Merkmalsträger enthalten sind: Stichprobe 1: a (für Erfolg) und b (für Misserfolg) 
und  Stichprobe  2:  c  (für  Erfolg)  und  d  (für  Misserfolg).  n  ist  die  Gesamtmenge der  Stichproben  (also 
a+b+c+d).  Ist  das  Ergebnis  kleiner  als  3,841,  besteht  kein  signifikanter  Unterschied  zwischen  den 
Stichproben. Im anderen Fall ist der Unterschied signifikant.

Bei diesem Beispiel anhand der Zahlen von 2004 stehen:
- a: für die aufgeklärten Fälle der Leistungserschleichung, also 98,2 % von 189121 Fällen = 185 

716,8
- b: für die nicht aufgeklärten Fälle der Leistungserschleichung, also 189 121 – 185 716,8 = 3404,2
- c: für die aufgeklärten Fälle des Betrugs, also 81,4 % von 941 859 Fällen = 766 673,2
- d: für die nicht aufgeklärten Fälle des Betrugs, also 971 859 – 766 673,2 = 175185,8.
Der Signifikanzquotient beträgt 33 429,2. Der Unterschied ist somit signifikant. Da er weit über der 

kritischen Grenze liegt können Wiederholungen des Tests für die anderen Jahre vernachlässigt werden, da 
diese Zahlen keine gravierenden Abweichungen von den Zahlen von 2004 enthalten.
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Schwarzfahrten bestimmt  wird,  ist  die  extrem  hohe  Aufklärungsquote  bei  der 

Leistungserschleichung  einleuchtend.

Die niedrige Versuchsquote der Leistungserschleichung dürfte daran liegen, dass der nicht 

gelungene Versuch in den meisten Fällen zu keiner Anzeige des Delikts führt. Will sich 

jemand ohne Fahrkarte erfolglos am Busfahrer oder ohne Ticket am Kontrollpersonal vor-

beischmuggeln und wird dies entdeckt, wird die betreffende Person sich meist entweder 

eine Karte kaufen, oder nicht an der Fahrt oder der Veranstaltung teilnehmen. Versuchte 

Leistungserschleichung dürfte  wahrscheinlich  nur  in  größer  angelegten  Fällen  an 

Automaten oder am Telekommunikationsnetz zur Anzeige kommen. 

3.1.3 Relationen zur Schadenshöhe  

3.1.3.1 Auffälligkeiten in den Zahlen  

(vgl. hierzu die Statistiken S. 37 - 41)

Die  Leistungserschleichung ist ein so genantes  Bagatelldelikt. 82,1 % – 84 % der Scha-

densfälle in den relevanten Jahren waren Schäden unter 15 Euro, bzw. 78 %  - 79,9 % 

Schäden unter 25 DM. Im Vergleich dazu liegt der Anteil am  Gesamtbetrug an solchen 

Schadenssummen  bei  25 %  –  28,8 %.  Die  Schäden  zwischen  15 < 50 Euro, 

bzw. 25 < 100 DM betrugen bei der Leistungserschleichung dann bereits nur noch 11,6 % - 

13,1 %, bzw. 13,5 % - 16,7 % und fielen dann mit zunehmender Schadensgröße auf 0 % 

bei Schäden über 5 000 Euro, bzw. 0,1 % bei Schäden über 10 000 DM, anders als beim 

Betrug im Allgemeinen, bei dem die Schäden von 50 < 500 Euro, bzw. 100 < 1000 DM ein 

Drittel am Gesamtbetrug ausmachten.

3.1.3.2 Erklärungsversuche

Die geringe Schadenshöhe bei der Leistungserschleichung verwundert nicht weiter in An-

betracht der Tatsache, dass es sich hier größtenteils um  Transporterschleichung handelt, 

und hier wiederum das Schwarzfahren im Nahverkehrsbereich einen Großteil des Delikts 

ausmacht (vgl. PKS 2004: 191). Die meisten dieser Fahrkarten sowie aber auch viele Ein-

trittskarten  für  Veranstaltungen  liegen  unter  15 Euro.  Ausnahmen bilden  zum Beispiel 

Großkonzerte  oder  auch  größer  angelegte  Leistungserschleichung im 

Telekommunikationsnetz. 
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Auch beim Vergleich der Schadenssummen wird die Notwendigkeit der Unterscheidung 

zwischen Leistungserschleichung und allgemeinem Betrug deutlich. Da Betrug häufig ein 

komplizierter angelegtes Delikt ist, bei dem das Täuschungsmanöver einen größeren intel-

lektuellen sowie zeitlichen Aufwand verlangt, lohnt sich ein solches Vergehen erst ab einer 

bestimmten Summe,  so dass  hier  der  verursachte  durchschnittliche  Schaden viel  höher 

liegt.

3.2 Zum örtlichen Vorkommen  

(vgl. hierzu die Statistiken S. 42 - 46)

Die Leistungserschleichung ist ein Großstadtdelikt. Die Tatortverteilung hatte im Untersu-

chungszeitraum ihren Schwerpunkt in Städten mit über 500 000 Einwohnern (38,2 % bis 

55,1 % aller Fälle von Leistungserschleichung in den Jahren 1998 - 2004). Die Häufigkeit 

des Delikts nahm mit kleiner werdender Einwohnerzahl sukzessive ab, so dass in Gemein-

den mit bis zu 20 000 Einwohnern nur noch 3,1 % bis 4,1 % aller Fälle von  Leistungs-

erschleichung begangen  wurden.  Nur  im  Jahre  2003  gab  es  mehr  Leistungs-

erschleichungen in Städten von 100 000 bis zu 500 000 Einwohnern (46,2 % aller Fälle) 

als  in Städten mit über 500 000 Einwohnern (38,2 % aller  Fälle).  Auch der Anteil  der 

Leistungserschleichung am  Gesamtbetrug ist in den Großstädten höher als im gesamten 

Bundesgebiet. Hier machte er in den betreffenden Jahren zwischen 19,3 % und 22,6 % aus, 

während in  den Großstädten der  durchschnittliche Anteil  zwischen 31,4 % und 35,9 % 

betrug.

Da in  Deutschland nur  14,4 % aller  Einwohner  in  Großstädten wohnen,  sind die  oben 

genannten Prozentzahlen besonders aussagekräftig. Zu berücksichtigen ist allerdings vor 

allem  im  Hinblick  auf  Pendler  die  Tatsache,  dass  die  begangenen  Leistungs-

erschleichungen stets nach dem Ort der Begehung verzeichnet werden und nicht nach dem 

Wohnort der Täter. Dennoch bleibt der Anteil der Leistungserschleichung in Großstädten, 

auch im Vergleich zu Gesamtkriminalität, auffallend hoch. Der Grund dafür dürfte vor al-

lem darin liegen, dass es sich, wie bereits erwähnt, bei der  Leistungserschleichung zum 

Großteil um Schwarzfahren handelt und in Großstädten dem öffentlichen Verkehrsystem, 

vor allem in Form von U- und S-Bahn, eine weit größere Bedeutung zukommt. Die Aus-

nahme im Jahre 2003 könnte auf ein verändertes Kontrollsystem in mehreren kleineren 

Städten (vielleicht einer Region) zurückzuführen sein. Anhaltspunkte liegen mir hierfür 

jedoch nicht vor, ich konnte aber auch keine anderen Erklärungen finden.
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3.2.1 In den Bundesländern  

3.2.1.1 Auffälligkeiten in den Zahlen  

(vgl. hierzu die Statistiken S. 47 - 50)

Betrachtet man das Vorkommen des Delikts der  Leistungserschleichung in den verschie-

denen Bundesländern fallen besonders hohe Vorkommnisse (nach Häufigkeitszahlen) in 

Bremen,  Hamburg  und  Berlin  auf.8 Diese  Bundesländer  sind  auch  im übergeordneten 

Delikt  Betrug die  am  meist  belasteten.  Auffällig  sind  allerdings  bei  der  Leistungs-

erschleichung im Gegensatz zum Betrug allgemein die hohen Schwankungen in den Häu-

figkeitszahlen. Beispielsweise reduzierte sich die Anzahl der Fälle je 100 000 Einwohner 

in Berlin von 982 im Jahr 2002 auf 555 im Jahr 2003, in Mecklenburg-Vorpommern stieg 

sie von 55 im Jahre 2001 ums ca. Dreifache im darauf folgenden Jahr und in Thüringen 

stieg sie gar von 77 des Jahres 1997 innerhalb von 12 Monaten auf 267.

Insgesamt kann ein Anstieg der Häufigkeit dieses Delikts, vor allem in den neuen Bundes-

ländern  konstatiert  werden.  Vom  Jahr  1998  ist  ein  Gesamtanstieg  der  Leistungs-

erschleichung um 18 % zu verzeichnen. In den alten Bundesländern mit Berlin stieg die 

Häufigkeit aber nur um 7,5 %, während in den neuen Bundesländern der Anstieg 129,6 % 

ausmachte, so dass das Ungleichgewicht in der Häufigkeit des Delikts von Ost nach West, 

das sich 1998 durch eine mehr als doppelt so hohe Belastung im Westen auszeichnete, 

2004 nahezu ausgeglichen war. Ebenso ausgeglichen waren Ost und West im Jahr 2004 

auch im Hinblick auf die Gesamtgruppe des  Betrugs. Hier allerdings war der Anstieg in 

den neuen Bundesländern nur ca. doppelt so hoch wie in den alten. Während es während 

der betreffenden Jahre in den alten Bundesländern eine Steigerung des Betrugs um 28,9 % 

gab, machte sie in den neuen Bundesländern 55,2 % aus.

Eine weitere Auffälligkeit in der Statistik liegt im Anteil, den die Leistungserschleichung 

am übergeordneten Delikt des  Betrugs hat, der je nach Bundesland sehr variiert. Machte 

dieser  2004 im Saarland beispielsweise nur  3,3 % und in  Brandenburg nur  4,7 % aus, 

waren es in Bayern und in Rheinland-Pfalz um die 10 %, in Berlin um die 20 % und in 

Bremen  und  Hamburg  über  30 %.  Zwar  weichen  auch  diese  Zahlen  entsprechend  der 

8 „Beim Ländervergleich ist zu beachten, dass ein erheblicher Teil der Täter […] nicht zur Wohnbevölkerung 
des jeweiligen Tatortlandes gehört […]. Sehr hoch dürfte das Pendleraufkommen [..] in den Stadtstaaten 
sein.“ (PKS 2004: 50). Zu bedenken ist hier allerdings, dass Pendler in der Regel mit Zeitkarten ausgestattet 
sind.
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Sprünge in den Häufigkeitszahlen innerhalb eines Bundeslandes zeitlich relativ stark von-

einander ab, die großen Unterschiede zwischen den Anteilen je nach Bundesland und die 

Tendenz der Größe des Anteils blieben aber durch die Jahre bestehen. So kam das Saarland 

beispielsweise nie über 4,8 % und in Bremen bildete der Anteil bis auf eine Ausnahme im 

Jahr 2003 mit 24,9 % stets über 30 %, in den Jahren 1998 - 2001 sogar über 45 %. In 

Hamburg hingegen kam es zu sehr starken Schwankungen zwischen 15,3 % im Jahr 2001 

und 45,5 % im Jahr 1998.

3.2.1.2 Erklärungsversuche

Die auffällig hohen Zahlen der  Leistungserschleichung in Bremen, Hamburg und Berlin 

dürften daran liegen, dass es sich bei diesen Bundesländern um Stadtstaaten handelt und 

das Delikt, wie bereits beschrieben, seinen Schwerpunkt in Großstädten hat. Die starken 

Schwankungen in den Zahlen über die Jahre liegen, wie bereits erwähnt, hauptsächlich am 

unterschiedlichen Kontrollverhalten in den Großstädten der jeweiligen Bundesländer und 

weniger an den tatsächlich begangenen Schwarzfahrten. Aussagen über die Häufigkeit des 

Delikts lassen sich wegen dieser starken Diskrepanz zwischen den verzeichneten Fallzah-

len und den nicht verfügbaren Zahlen zum tatsächlich begangenen Delikt,  sofern über-

haupt, nur sehr bedingt machen.

Der konstante Anstieg der verzeichneten Fälle von  Leistungserschleichung in den neuen 

Bundesländern dürfte auf eine im Vergleich zu den alten Bundesländern verzögerte Priva-

tisierung der Kontrollsysteme zurückzuführen sein, wo 1998 die Fahrkartenkontrolle be-

reits häufig schon an Privatunternehmen ausgegliedert war. 

Auch die unterschiedlichen Anteile der Leistungserschleichung am Betrug in den Bundes-

ländern lassen keine eindeutigen Aussagen zu. In Hamburg fiel beispielsweise von 2001 

auf 2002 die Häufigkeitszahl der  Leistungserschleichung von 608 auf 565, ihr Anteil am 

Betrug stieg  aber  gleichzeitig  von  15,3 % auf  25,6 %.  Der  Anteil,  den  die  Leistungs-

erschleichung am  Betrug hat,  hängt  folglich  nicht  nur  an  den  Zahlen  der  Leistungs-

erschleichung,  sondern vor  allem auch an der der  Betrugsfälle.  „Schwankungen in  der 

Fallentwicklung im Betrugsbereich erklären sich zum Teil durch komplexe Ermittlungs-

vorgänge mit zahlreichen Einzelfällen“ (PKS 2004: 191).  So kommt es häufig durch die 

Aufklärung nur eines  Betrugs zu einer großen Anzahl von Tatverdächtigen, die die ent-

sprechenden Zahlen in der Statistik extrem ansteigen lassen. Beispielsweise gab es 2003 in 

Hamburg ein großes Wirtschaftsverfahren zur Aufklärung von betrügerischer Vermietung 
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von  Wohneigentum,  das  sich  mit  5 400  Fällen  in  der  Statistik  niederschlug  (vgl. 

Hamburger Abendblatt vom 27.01.2004). Dauerhafte Auffälligkeiten in den Zahlen  be-

stimmte Bundesländer  betreffend,  wie beispielsweise der  geringe Anteil  der  Leistungs-

erschleichung am  Betrug im Saarland, sind häufig auf die Anzahl der Großstädte im je-

weiligen Bundesland zurückzuführen. Im angeführten Beispiel des Saarlands existiert als 

größere Stadt nur Saarbrücken, die 2004 gerade mal 181 860 Einwohner hatte. 

3.2.2 In den Großstädten  

3.2.2.1 Auffälligkeiten in den Zahlen  

(vgl. hierzu die Statistiken S. 51 - 56)

Die Schwankungen in den Häufigkeitszahlen im Falle der  Leistungserschleichung inner-

halb und zwischen den verschiedenen Bundesländern finden sich auch in  den entspre-

chenden Zahlen der Großstädte über 200 000 Einwohner wieder. In Hannover beispiels-

weise verdreifachte sich die Zahl beinahe vom Jahr 2003 auf 2004 von 654 Fällen pro 

100 000 Einwohner auf 1 847 und in Krefeld steigerte sie sich von 2002 mit 51 Fällen pro 

100 000 Einwohnern auf 760 im folgenden Jahr ums ca. Fünfzehnfache. In Braunschweig 

verdoppelte sich die Häufigkeitszahl des Delikts von 1999 auf 2000 von 138 auf 290, re-

duzierte sich im Folgejahr mit 96 Fällen pro 100 000 Einwohner wieder auf ca. ein Drittel, 

um sich in den zwei folgenden Jahren rasant zu steigern (2002: 549, 2003: 1 174). Noch 

extremer schwankten die Zahlen in Chemnitz, wo die Häufigkeitszahl von 74 im Jahr 1998 

auf 1 298 im Folgejahr stieg, 2001 dann sogar noch weiter auf 2 749 kletterte, um ein Jahr 

später wieder auf 606 zu fallen.

Auch der Anteil der  Leistungserschleichung am  Betrug in den Großstädten variiert ent-

sprechend den schwankenden Häufigkeitszahlen. Insgesamt ist aber festzustellen, dass es 

auch hier durchgehend stärker belastete Städte gibt. In Erfurt beispielsweise lag die Be-

lastung durch  Leistungserschleichung stets über 1 000 Fälle pro 100 000 Einwohner und 

ihr  Anteil  am  Betrug,  mit  einer  Ausnahme  im  Jahre  2001,  stets  um  die  50 %.  In 

Saarbrücken überschritt die Häufigkeitszahl nie 100 und der Prozentanteil am Betrug blieb 

dort stets deutlich unter 9 %. In Aachen betrug der Anteil der Leistungserschleichung am 

Betrug über die Jahre stets über 50 % und zwischen 1998 und 2001 sogar um die 70 %. 

Auffallend ist der hohe Prozentanteil  vor allem, wenn man ihn in Relation zu anderen 

Städten  setzt.  2004  beispielsweise  lag  in  Aachen  die  Häufigkeitszahl  der  Leistungs-
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erschleichung bei 737 und ihr prozentualer Anteil am Betrug damit bei 50,9 %, in Mainz 

kam es bei einer ähnlichen, sogar etwas höheren Häufigkeitszahl von 766 zu nur 31,2 % 

am  Gesamtbetrug.  2003  glichen  sich  die  Häufigkeitszahlen  von  Aachen  mit  725  und 

Hamburg mit  734.  Während diese Belastung in  Aachen 55 % ausmachte,  waren  es  in 

Hamburg nur 29,6 %. Auch 2002 kam es bei identischen Häufigkeitszahlen in Aachen und 

Düsseldorf  (beide  793)  in  Aachen  zu  einem prozentualen  Deliktsanteil  von  50,3 % in 

Düsseldorf nur zu 40,4 %. Ein ähnliches Phänomen stellt man im Jahre 1999 fest, wo in 

Aachen 1 322 Fälle auf 100 000 Einwohner kamen, in Erfurt 1 350 und in Frankfurt a. M. 

1 398,  eine  Belastung die  in  Aachen 70,6 % am  Betrug ausmachte,  in  Erfurt  aber  nur 

51,1 % und in Frankfurt a. M. 53,4 %.

3.2.2.2 Erklärungsversuche  

(vgl. hierzu die Statistiken S. 56 - 59)

Die extremen Schwankungen in den Häufigkeitszahlen innerhalb der verschiedenen Städte 

belegen meine Behauptung, dass die Zahlen zur  Leistungserschleichung in erheblichem 

Maße vom Kontrollverhalten der Verkehrsbetriebe abhängen und viel weniger, wenn über-

haupt, von der unterschiedlichen Bereitschaft zur Leistungserschleichung je nach Wohnort.

„Zum Beispiel haben im Jahr 2004 die Hannoverschen Verkehrsbetriebe eine neue Kontroll-
technik eingesetzt. Es wird elektronisch erfasst, wann und wo Schwarzfahrer aufgetreten sind. 
Der Rechner filtert Schwerpunkte heraus, an denen Prüfteams gezielt eingesetzt werden. Durch 
dieses neue Verfahren reduzieren sich auch die Verwaltungsarbeiten der Kontrolleure, so dass 
ihnen mehr Zeit zur Überprüfung von Fahrgästen zur Verfügung steht.“ (PKS 2004: 198)

Bei einer eingehenden Untersuchung der Zahlen müssen aber auch Faktoren berücksichtigt 

werden, die sich auf das tatsächliche  Schwarzfahren auswirken. Beispielsweise wurde in 

den  frühen  80er  Jahren  vom  ASTA  der  Universität  Hannover  eine  ‚Schwarzfahrer-

Versicherung’ gegründet.  Mitglieder zahlten einen bestimmten Beitrag und konnten ‚in 

aller Ruhe’ schwarzfahren, da sie bei einem verhängten Bußgeld dieses von der Versiche-

rung erstattet bekamen. Die Verkehrsbetriebe reagierten auf das vermehrte Schwarzfahren 

mit intensiveren Kontrollen, die sie zunehmend steigerten bis die Versicherung Pleite ging, 

und das studentische Unternehmen eingestellt werden musste. Auch die Preispolitik der 

jeweiligen Verkehrsbetriebe dürfte nicht ohne Auswirkungen auf die Anzahl der tatsächli-

chen Schwarzfahrten sein.
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Die  extrem  voneinander  abweichenden  Zahlen  der  Leistungserschleichung unter  den 

Städten und ihr stark unterschiedlicher Anteil am Betrug unterliegen meiner Meinung nach 

aber  nicht  ausschließlich  Einflüssen,  die  unmittelbar  die  öffentlichen  Verkehrsmittel 

betreffen. Vor allem müssen soziale Daten der Bewohner der jeweiligen Städte berück-

sichtigt werden. Das Prokopfeinkommen, sowie auch die Einkommensverteilung können 

beispielsweise Einfluss auf die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel haben. Wollen wir 

die Häufigkeitszahl der Leistungserschleichung einer Stadt mit einer anderen vergleichen, 

müssen  wir  zudem die  jeweiligen  Zahlen  auch  ins  Verhältnis  zur  Häufigkeitszahl  der 

öffentlichen Verkehrsmittelnutzung der  Städte  setzen.  Eine  solch ausführliche Untersu-

chung würde den Rahmen dieser Arbeit  bei weitem sprengen und ist vor allem in An-

betracht des Nutzens des Ergebnisses vernachlässigbar. Denn würden wir bei einer solchen 

Rechnerei  tatsächlich  darauf  stoßen,  dass  in  Erfurt  die  Häufigkeit  der  Leistungs-

erschleichung auch im Verhältnis  zur Nutzung der  öffentlichen Verkehrsmittel  weitaus 

höher ist als in Saarbrücken, stünden wir wieder vor dem Problem, dass die Zahlen auf die 

erfassten, nicht die tatsächlichen Fälle beziehen, und allgemeine Aussagen deshalb kaum 

von ihnen abgeleitet werden können. Vor allem aus den Zahlen zum Anteil der Leistungs-

erschleichung am Betrug können kaum gültige Aussagen über die Leistungserschleichung 

getroffen werden, da diese, wie wir an den variierenden Prozentzahlen bei gleichen Häu-

figkeitszahlen verschiedener  Städte  erkennen können,  auch in  großem Maße vom rest-

lichen Betrug abhängen.

Sind also die Erfurter notorische Schwarzfahrer? Und fährt man hingegen in Saarbrücken 

nicht gerne schwarz? Oder fahren die Saarbrücker vielleicht lieber Auto? Vergleicht man 

die Betrugszahlen ohne Leistungserschleichung der beiden Städte über die Jahre, stellt man 

fest,  dass  die  Erfurter  auch  häufiger  betrügen.  Vielleicht  sind  die  Saarbrücker  einfach 

ehrlicher als die Erfurter und betrügen, sofern sie es dann doch tun, lieber ‚richtig’ als nur 

schwarzzufahren.  Vielleicht  pendeln  sie  aber  auch  vermehrt  und  begehen  ihre 

Betrügereien, und vor allem ihre Schwarzfahrten, in einer anderen Stadt oder sogar jenseits 

der  deutschen  Landesgrenze.  Möglicherweise  betrügen  auch  die  Aachener  lieber  in 

Belgien oder Holland, fahren aber zu Hause schwarz. Oder vielleicht betrügen sie auch 

insgesamt  einfach  nicht  so  viel,  haben  aber  ein  ausgeklügeltes  Kontrollsystem  der 

öffentlichen Verkehrsbetriebe. Ohne intensive Nachforschungen lassen sich zur örtlichen 

Verteilung der Leistungserschleichung keine fundierten Aussagen treffen. So werde ich im 

Folgenden  Daten  zu  den  Tätern  der  Leistungserschleichung untersuchen,  um  dadurch 

vielleicht zu aussagekräftigeren Erkenntnissen zu gelangen.
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3.3 Zur Person der Täter

3.3.1 Geschlecht

3.3.1.1 Auffälligkeiten in den Zahlen

(vgl. hierzu die Statistiken S. 60 - 69)

Der Anteil der Männer an der Täterschaft im Bereich der Leistungserschleichung lag 1998 

bei 76,0 % und nahm dann relativ kontinuierlich ab bis er im Jahre 2004 71,9 % betrug, 

was  einen  signifikanten  Rückgang  des  Anteils  der  männlichen  Täterschaft  an  der 

Leistungserschleichung bedeutet.9 Dem  entsprach  der  Rückgang  der  männlichen 

Tatverdächtigen beim Betrug von 74,3 % auf 71,0 %. Der Anteil der männlichen Tatver-

dächtigen an der Gesamtkriminalität lag in den hier betrachteten Jahren zwischen 76,2 % 

und 76,9 %, wobei auch ein Rückgang von 76,8 % auf 76,2 % im Gesamtzeitraum zu ver-

zeichnen ist, der wegen seiner Geringfügigkeit aber als natürliche Schwankung der Sta-

tistik gelesen werden kann.  

3.3.1.2 Erklärungsversuche

(vgl. hierzu die Statistiken S. 69 - 70)

Während Frauen beim Betrug allgemein im Vergleich zur Gesamtkriminalität seit Beginn 

des  Untersuchungszeitraums  überrepräsentiert  waren,  war  der  Frauenanteil  an  der 

Leistungserschleichung damals ähnlich wie der an der Gesamtkriminalität und stieg dann 

bis zum Jahr 2004 in dem Maße an, dass 2004 ein signifikanter Unterschied10 von 4,3 % 

beim Frauenanteil zugunsten der  Leistungserschleichung bestand. Im betreffenden Zeit-

raum ist auch die Erwerbstätigkeit bei Frauen gestiegen, während bei den Männern kein 

Anstieg sondern nur Schwankungen festzustellen waren. Von 1998 bis 2004 stieg die An-

zahl der weiblichen Erwerbstätigen von 15 351 000 auf 15 978 000, während die Anzahl 

9 Signifikanzquotient: 538,9. Errechnet aus:
a: männliche Täter 2004 = 98273,6 
b: weibliche (= nicht männliche)  Täter 2004 = 38407,4
c. männliche Täter 1998 = 86364,1
d: weibliche (= nicht männliche) Täter 1998 = 27272,9

10 Signifikanzquotient:1294,7. Errechnet aus:
a: weibliche Täter Leistungserschleichung 2004: 38407,4
b: männliche ( = nicht weibliche) Täter Leistungserschleichung 2004 = 98273,6
c: weibliche Täter Gesamtkriminalität 2004: 567996
d: : männliche ( = nicht weibliche) Täter Gesamtkriminalität 2004 = 1816272
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der männlichen Erwerbstätigen von 20 509 000 auf 19 681 000  fiel. Es ist anzunehmen, 

dass mit der verstärkten Berufstätigkeit der Frau auch die Notwendigkeit ihrer Mobilität 

stieg.  Eine vermehrte  Nutzung der  öffentlichen Verkehrsmittel  durch Frauen,  kann ein 

Grund für die Zunahme von weiblichen Schwarzfahrern sein und somit zu dem Ansteigen 

des Frauenanteils am Delikt geführt haben11, zumal Frauen häufiger öffentliche Verkehrs-

mittel benutzen als Männer. Im Mai des Jahres 2000 beispielsweise benutzten in Berlin 

47,6 % aller weiblichen Erwerbstätigen den öffentlichen Nahverkehr, aber nur 29,8 % der 

männlichen Erwerbstätigen.12

3.3.2 Altersstruktur  

3.3.2.1 Auffälligkeiten in den Zahlen  

(vgl. hierzu die Statistiken S. 60 – 69)

Auffallend hoch war der Anteil der jugendlichen Tatverdächtigen (14 < 18 Jahre) mit zwi-

schen  14,8 %  und  16,4 %  aller  Leistungserschleichungen in  den  betreffenden  Jahren, 

ebenso wie der Anteil der heranwachsenden Tatverdächtigen (18 < 21 Jahre) mit 18,5 % 

bis  20,7 %  am  Delikt.  Der  Anteil  der  jugendlichen  Tatverdächtigen  an  der  Gesamt-

kriminalität lag in diesem Zeitraum zwischen 12,5 % und 13,1 % und der entsprechende 

Anteil der heranwachsenden Tatverdächtigen zwischen 10,2 % und 10,8 %. Beim Betrug 

allgemein  waren  die  Jugendlichen  ganz  im  Gegenteil  zum  Sonderfall  der  Leistungs-

erschleichung sogar unterrepräsentiert (zwischen 6,8 % und 7,7 %), der Anteil der Heran-

wachsenden lag hier mit 10,1 % - 11,5 % nur gering über dem entsprechenden Anteil an 

der  Gesamtkriminalität.  Kinder  unter  14  Jahren  waren  hingegen  bei  der  Leistungs-

erschleichung mit  1,2 %  -  1,6 %  gegenüber  dem  Anteil  der  Kinder  an  der  Gesamt-

kriminalität sehr gering, wo er 4,9 % - 6,6 % ausmachte. Darunter lag noch der Anteil der 

Kinder am Gesamtbetrug, wo er durchgehend nur 0,8 % (nur 1998: 0,7 %) betrug.

3.3.2.2 Erklärungsversuche

11 Eingeschränkt wird diese Vermutung aber dadurch, dass Beruftätige, die öffentliche Verkehrsmittel zum 
Erreichen ihrer Arbeitstätte benutzen, in der Regel über Zeitkarten verfügen.

12 Zwar können diese Zahlen nicht auf die gesamte Bundesrepublik verallgemeinert werden, ich stieß bei 
meiner Recherche aber immer wieder auf die Behauptung, dass Frauen den öffentlichen Nahverkehr mehr 
nutzen als Männer, nur ohne weitere Belegzahlen zu finden. Wahrscheinlich bilden aber weder Berlin noch 
der Mai 2000 eine so große Ausnahme, dass die Zahlen komplett an Aussagekraft verlören.
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Der verhältnismäßig hohe Anteil der jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen 

an der Leistungserschleichung ist meiner Meinung nach vor allem darauf zurückzuführen, 

dass  sie  vor  allem als  Schwarzfahren oder  als  Zugangserschleichung nicht  als  Straftat 

wahrgenommen  wird.  „Warum  fährst  Du  schwarz?“  (http://www.schwarzfahren.de/ 

index.php?page=umfrage&f=var am 13.10.05 um 17:20) heißt es in einer Befragung im 

Internet  über  die  Motivation zum  Schwarzfahren.  Die möglichen Antworten sind: “Ich 

brauche den Kick. / Ich will kein Geld für Fahrscheine ausgeben. / Ich kann kein Geld für 

Fahrscheine ausgeben. / Ist cool. / Weiß nicht.“ (Ebd.) Vernachlässigt man die neutrale 

Antwort  „Ich  weiß  nicht“,  haben  hier  zwei  von  den  vier  verbleibenden  möglichen 

Antworten  einen  finanziellen  Hintergrund,  die  anderen  zwei  beschreiben  eine 

Lebenseinstellung.  Durch  Werbung,  Zeitschriften  und  Fernsehen  werden  Jugendlichen 

Eigenschaften  wie  Coolness  und  Furchtlosigkeit  als  erstrebenswert  angepriesen.  Nach 

diesen und anderen Images ‚bastelt’ sich der Jugendliche seine (Wunsch-)Identität zusam-

men. Schwarzfahren kann ein Ausdrucksmittel zur  Erfüllung der für sich erwählten Rolle 

sein, indem es Gelassenheit signalisiert und durch das Risiko des Entdecktwerdens gleich-

zeitig  ein  gewisses  Abenteuer  bietet.  Des  Weiteren  verfügen  junge  Menschen  in  den 

betreffenden Altersgruppen meist  nicht  über  viel  Geld  und geben das  wenige,  das  sie 

haben,  lieber  für  andere  Sachen  aus.  Sofern  sie  von  ihren  Eltern  Geld  für  Fahrkarten 

bekommen,  bessern  sie  mit  Schwarzfahren auch  häufig  ihr  Taschengeld  auf. 

Schwarzfahren bedeutet für die Jungendlichen und Heranwachsenden eine Ersparnis, nicht 

aber  unbedingt  ein  Kriminaldelikt.  Betrachtet  man  die  bevorzugten  Straftaten  unter 

Jungendlichen  und  Heranwachsenden,  stellt  man  fast,  dass  die  meisten  der  von  ihnen 

begangenen  Delikte  weniger  schwerwiegende  sind,  so  nämlich  „einfacher“  Diebstahl, 

Ladendiebstahl und  Sachbeschädigung.  Allerdings  gehören  auch  Körperverletzung und 

Rauschgiftdelikte zu den bevorzugten Kriminalstraftaten unter  Jugendlichen.  Aber  auch 

diese Straftaten sind Taten, die selten lange im Voraus geplant werden, sondern eher aus 

einem  Effekt  heraus  geschehen  mit  dem  Ziel,  sich  unmittelbar  etwas  zu  beschaffen 

(Ladendiebstahl und  einfacher  Diebstahl),  Spaß  zu  haben,  bzw.  cool  zu  sein 

(Rausgiftdelikte,  Sachbeschädigung13)  oder  aus  einem  emotionalen  Effekt  heraus 

(Körperverletzung).  Auch  die  Leistungserschleichung,  bzw.  das  Schwarzfahren ist  ein 

Delikt,  das meist ohne Planung und Vorbereitung begangen wird. Der  Betrug hingegen 

erfordert  die  Fähigkeit  zu strategischem Vorgehen und wird daher oft  als  „Intelligenz-

delikt“ (Göppinger 1980: 658) bezeichnet. Die dazu nötige intellektuelle Kapazität sowie 

13 Diese sind häufig Graffitis.
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auch die dazu oft  erforderlichen geschäftlichen Möglichkeiten fehlen den Jugendlichen 

häufig. Unter diesem Blickwinkel ist auch der geringe Anteil der Kinder am  Betrug zu 

verstehen. Dass Kinder auch in so geringem Maße an der Leistungserschleichung beteiligt 

sind, dürfte damit zusammenhängen, dass sie die Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr, 

meist in Form von verbilligten Schülertickets, im Allgemeinen von den Eltern gekauft be-

kommen. Im Alter von 15 Jahren beenden die ersten Jugendlichen nun ihre Schulausbil-

dung und müssen von da an häufig selbst für ihre Fahrten aufkommen, was den Anstieg 

der  Tatverdächtigen  an  der  Leistungserschleichung in  dem Alter  zwischen  14  und  18 

Jahren erklären könnte. In der Altersgruppe 18 < 21 ist ein weiterer Anstieg des Delikts zu 

verzeichnen. Ein Grund dafür könnte sein, dass in diesem Alter nun der Großteil  aller 

jungen Menschen selbständig mit seinem Geld haushalten muss.

3.3.3 Nationalität  

3.3.3.1 Auffälligkeiten in den Zahlen  

(vgl. hierzu die Statistiken S. 71 - 82)

Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der  Leistungserschleichung nahm vom 

Jahr 1998, wo er bei 33,5 % lag, bis zum Jahr 2003 auf 26,0 % ab und stieg 2004 dann 

wieder geringfügig auf 26,3 %. Der Ausländeranteil an der Leistungserschleichung ist so-

mit signifikant höher als der der Gesamtkriminaliät, der in den betreffenden Jahren konti-

nuierlich  von  27,1 %  auf  22,9 %,  unter  Herausrechnung  der  Straftaten  gegen  das 

Ausländer- und Asylverfahrensgesetz sogar von 20,8 % auf 19,3 % sank.14 Der Anteil der 

nichtdeutschen Tatverdächtigen am Betrug entsprach in etwa ihrem Anteil an der Gesamt-

kriminalität. Ihr Prozentsatz fiel von 1998 mit 24,4 % bis 2003 auf 19,6 % und stieg im 

Jahr  2004,  ebenso  wie  bei  der  Leistungserschleichung,  wieder  etwas  an,  nämlich  auf 

19,9 %. Die Leistungserschleichung machte 1998 bei den deutschen Tatverdächtigen 4,5 % 

aller Straftaten aus und stieg dann bis 2004 auf 5,5 %, bei den nichtdeutschen fiel der ent-

sprechende Anteil von 1998 mit 6,1 % zunächst auf 5,3 % im Jahr 2001 und stieg dann 
14 Signifikanzquotient  für  2004  =  834,2,  bzw.  3965,2  ohne Straftaten  gegen  das  Ausländer-  und  
Asylverfahrensgesetz.. Errechnet aus:

a: nichtdeutsche Tatverdächtige Leistungserschleichung = 35986
b: deutsche Tatverdächtige Leistungserschleichung = 100695
c: nichtdeutsche Tatverdächtige Gesamtkriminalität = 546985, bzw. 438775 ohne Straftaten gegen 

das Ausländer- und Asylverfahrensgesetz
d: deutsche Tatverdächtige Gesamtkriminalität = 1837283, bzw. 1829145 ohne Straftaten gegen das 

Ausländer- und Asylverfahrensgesetz
Da der Signifikanzquotient von 2004 weit  über den geforderten 3,841 liegt,  kann man auf eine 

Signifikanz auch in den anderen Jahren schließen.
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wieder an, bis er 2004 6,6 % betrug. Der Anteil der Leistungserschleichung an der Krimi-

nalität war bei der nichtdeutschen Bevölkerung dabei stets höher als bei der deutschen. 

Von den nichtdeutschen Tatverdächtigen machen die Asylbewerber den größten Anteil der 

Leistungserschleicher aus (allerdings konstant fallend von 1998 mit 23,7 % auf 2004 mit 

17,0 % mit einem kleinen Anstieg im Jahre 2003), gefolgt von Studenten und Schülern, bei 

denen der Anteil von 7,7 % im Jahr 1998 auf 10,8 % im Jahr 2003 stieg, um 2004 wieder 

geringfügig  auf  10,5 %  zu  fallen.  An  dritter  Stelle  der  nichtdeutschen  Leistungs-

erschleicher findet man die Arbeitnehmer mit einem wechselnden Anteil zwischen 9,4 % 

und  10,9 %.15.  Bei  der  durch  Nichtdeutsche  verübten  Gesamtkriminalität  der 

entsprechenden  Jahre  machten  hingegen  die  Arbeitnehmer  mit  16,1 %  -  18,2 %  den 

größten Prozentsatz aus, gefolgt von Asylanten mit einem fallenden Anteil von 17,8 % auf 

11,8 %. Die drittstärkste Gruppe waren hier Schüler und Studenten mit 7,5 % - 8,2 %. 

Die Leistungserschleichung, begangen durch deutsche jugendliche Tatverdächtige, machte 

200416 6,1 % an  der  durch  dieselbe  Gruppe  begangenen  Gesamtkriminalität aus.  Dem 

gegenüber stand ein entsprechender Anteil von 10,4 % begangen durch nichtdeutsche Ju-

gendliche  gegenüber,  was  einen  signifikanten  Unterschied  bedeutet.17 Bei  den  heran-

wachsenden Tatverdächtigen wird dieser starke Unterschied relativiert.  Hier bildete die 

Leistungserschleichung 10 % an der  Gesamtkriminalität bei deutschen Heranwachsenden 

und 11 % bei nichtdeutschen. Verfolgt man die Entwicklung weiter, stößt man auf eine 

weiterhin  rückläufige  Entwicklung  bei  den  nichtdeutschen  jungen  Menschen.  Einem 

15 Die  Erfassungen  unterscheiden  zwischen  den  Aufenthaltsgründen  nichtdeutscher  Tatverdächtiger  und 
unterteilen sie in  Illegal,  Stationierte Streitkräfte,  Tourist/Durchreisender,  Student/Schüler,  Arbeitnehmer, 
Gewerbetreibende, Asylbewerber und Sonstige. Tatsächlich ist die Kategorie Sonstige die größte mit stets um 
die 50 %.

16 Ich werde mich bei der Analyse der jungen nichtdeutschen Tatverdächtigen im Vergleich zu denselben 
Altersgruppen  unter  den  deutschen  Tatverdächtigen  auf  das  Zahlenmaterial  von  2004 beschränken.  Die 
Aufsplittung  in  einzelne  Altergruppen,  deren  erneute  Einteilung  in  nichtdeutsche  und  deutsche 
Tatverdächtige und der folgende Vergleich der entsprechenden Zahlen der Leistungserschleichung mit denen 
anderer favorisierter Delikte der einzelnen Gruppen machen ein ‚Hantieren’ mit  einer  großen Anzahl an 
Vergleichszahlen  nötig,  so  dass  die  Hinzunahme  der  Zahlen  von  weiteren  sieben  Jahren  das  Ganze 
schließlich bis zur Undurchschaubarkeit verkomplizieren würde. Da ich bei Untersuchung der Zahlen der 
anderen Jahre keine Auffälligkeiten feststellen konnte, halte ich meine Beschränkung an dieser Stelle für 
gerechtfertigt und sinnvoll. 

17 Signifikanzquotient 2004 = 1251,4. Errechnet aus:
a: nichtdeutsche Jugendliche Leistungserschleichung = 5248
b: nichtdeutsche Jugendliche andere Straftaten = 45160
c: deutsche Jugendliche Leistungserschleichung = 14946
d: deutsche Jugendliche andere Straftaten = 231733
Da der Signifikanzquotient von 2004 weit  über den geforderten 3,841 liegt,  kann man auf eine 

Signifikanz auch in den anderen Jahren schließen.
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Deliktsanteil von 9,7 % bei den deutschen Jungerwachsenen (21 < 25 Jahre) stehen 8,6 % 

der gleichen Altersgruppe unter den nichtdeutschen gegenüber.

3.3.3.2 Erklärungsversuche  

(vgl. hierzu die Statistik S. 83)

Ich habe die Zahlen für die Leistungserschleichung durch Nichtdeutsche bewusst nicht mit 

der  ausländischen  Bewohnerzahl  verrechnet  und  das  Ergebnis  mit  dem  Anteil  der 

Leistungserschleicher unter  den  Deutschen verglichen,  da  die  Bevölkerungsstatistik  im 

Gegensatz zur Kriminalstatistik Touristen, Durchreisende, stationierte Streitkräfte und sich 

illegal aufhaltende Personen nicht erfasst.  Somit wäre der Verdächtigenanteil  von einer 

viel zu kleine Gesamtgruppe abgeleitet und Zahlenmaterial somit nicht vergleichbar.18 

Dennoch zeigen die  Zahlen eine im Verhältnis  zur  Gesamtkriminalität vergleichsweise 

überdurchschnittliche Ausländerbeteiligung bei der  Leistungserschleichung. Diese Zahlen 

werden allerdings relativiert,  wenn man berücksichtigt,  dass die  Leistungserschleichung 

ein Delikt ist, dass zum Großteil in Großstädten verübt wird, und diese wiederum bevor-

zugter  Wohnort  der  nichtdeutschen  Bevölkerung  sind.  Nach  Angaben  des  Bundes-

ministeriums des Inneren leben „25 % der Ausländer in Städten mit mehr als 500 000 Ein-

wohnern  (gegenüber  12 %  bei  den  Deutschen)“  (http://www.zuwanderung.de/ 

1_statistik.html am 21.10.05 um 12:36).

Des Weiteren sind ca. drei Viertel aller Tatverdächtigen Männer, die bei der ausländischen 

Bevölkerung mit zwischen 51,9 % und 54 % im Gegensatz zu der deutschen Bevölkerung 

mit zwischen 48,3 % und 48,6 % überrepräsentiert sind. Das Sinken des Ausländeranteils 

an der Leistungserschleichung in den bereffenden Jahren ist für ihre Analyse insofern nicht 

relevant, da sich diese Abnahme der Beteiligung an Straftaten durch Nichtdeutsche auch an 

der Gesamtkriminalität widerspiegelt. 19 

18„Nach  Angaben  der  Frankfurter  Rundschau  unter  Berufung  auf  die  Behörde  der  Beauftragten  der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Marieluise Beck (B90/Grüne), reduziert sich die 
Kriminalitätsbelastung bereits um das 2,7-fache, wenn nur diejenigen Tatverdächtigen berücksichtigt und zur 
gemeldeten  Wohnbevölkerung  in  Beziehung  gesetzt  werden,  die  auch  melderechtlich  erfasst  sind.“ 
(http://www.migrationsrecht.net/modules.php?name=News&file=article&sid=301 am 20.10.05 um 17:20)

19 Für diese abnehmende Tendenz der Ausländerbeteiligung an der Kriminalität gibt es wohl mehrere Ursa-
chen. So können die Novellierung des Asyl- und Flüchtlingsrechts, die Folgen auf die Einreisemöglichkeiten 
in die EU durch deren Osterweiterung oder eventuell auch Fortschritte in den Integrationsarbeit Gründe für 
diesen Trend sein (vgl.  http://www.migrationsrecht.net/modules.php?name=News&file=article&sid=301 am 
20.10.05 17:20).
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Dass der Betrug keine auffällig hohe Beteiligung durch Ausländer aufweist, ist nicht ver-

wunderlich, wenn man bedenkt, dass der Betrug, anders als der Sonderfall der Leistungs-

erschleichung,  meist  ein  elaboriertes  Delikt  darstellt.  Hierzu  sind  häufig  neben  guten 

Sprachkenntnissen auch Kenntnisse der Rechtslage und Wissen um die Möglichkeiten, die 

Gesetze  zu  umgehen,  von  Nöten  -  allesamt  Kenntnisse,  über  die  Nichtdeutsche  nicht 

selbstverständlich verfügen. Rechnet man also die vergleichsweise hohe Beteiligung der 

Nichtdeutschen an der  Leistungserschleichung heraus, ergibt sich eine etwas geringe Be-

teiligung der Nichtdeutschen am Betrug ohne Leistungserschleichung als an der  Gesamt-

kriminalität.

Betrachtet man die Zahlen der Beteiligung der Nichtdeutschen an der  Leistungserschlei-

chung nach  Aufenthaltsgrund  fällt  auf,  dass  die  Asylbewerber  im  Vergleich  zu  ihrem 

Anteil  an  der  Gesamtkriminalität überrepräsentiert  sind.  Da  auch  die  Schüler  und 

Studenten bei  der  Leistungserschleichung über  ihrem Anteil  an der  Gesamtkriminalität 

liegen,  der  Anteil  der  Arbeitnehmer  hingegen  nur  etwa  halb  so  groß  ist  wie  an  der 

Gesamtkriminalität, liegt die Vermutung nahe, dass Leistungserschleichung hier häufig aus 

Geldmangel begangen wird. Diese Annahme liefert auch eine weitere Erklärung für die 

erhöhte  Ausländerbeteiligung  an  der  Leistungserschleichung,  da  die  nichtdeutsche 

Wohnbevölkerung in Deutschland zu einem großen Teil den unteren sozialen Schichten 

angehört  und  oft  nur  über  geringe  finanzielle  Mittel  verfügt.  „Zuwanderer  sind 

überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeits- und Sozialhilferisiken ausgesetzt, während ihre 

Steuer-  und Abgabenbeiträge aufgrund geringer Verdienste unter dem Durchschnitt  der 

deutschen Bevölkerung liegen.“ (Brücker, Herbert / Kohlhaas, Michael / Nottmeyer, Olga 

2004: 15)

Der Rückgang der  Leistungserschleicher  unter den Asylbewerbern20 dürfte damit zu tun 

haben, dass in den letzten Jahren immer weniger Asylerstanträge gestellt wurden, und da-

durch die Zahl der Asylbewerber insgesamt zurückging. So hat sich die Zahl der Anträge 

„von 100 421 im Jahr 1998 auf 34 560 im Jahr 2004 kontinuierlich verringert.“21 (Schily, 

Otto  zitiert  nach  http://www.isoplan.de/aid/index.htm?http://www.isoplan.de/aid/2005-

3/statistik.htm am 20.10.05 um 17:25)

20 Die Zahlen beziehen sich nur auf erfolgreiche Asylbewerber. Nichtanerkannte Asylbewerber finden sich in 
der Statistik entweder unter Sonstige, wenn die Betreffenden eine Duldung haben, oder ohne Duldung unter 
Illegal wieder.

21 Gründe hierfür sind die Stabilisierung vieler Krisengebiete (z. B. Serbien, Montenegro oder Afghanistan) 
und die damit verbundene Eindämmung von Flüchtlingsströmen, der schnellen Vollzug der Ausreisepflicht 
und  das  neue  Zuwanderungsgesetz  (vgl.:  Otto  Schily  zitiert  nach  http://www.isoplan.de/ 
aid/index.htm?http://www.isoplan.de/aid/2005-3/statistik.htm am 20.10. 17:25).
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Besonders  auffällig  ist,  dass  Jugendliche  unter  der  nichtdeutschen  Bevölkerung  einen 

weitaus  höheren  Anteil  an  der  Leistungserschleichung ausmachen  als  dieselbe  Alters-

gruppe unter der deutschen Bevölkerung. Dieser Unterschied wird allerdings durch die 

Tatsache  relativiert,  dass  der  Anteil  der  Jugendlichen  unter  den  Ausländern  insgesamt 

höher ist als der entsprechende Anteil unter den Deutschen. Nach Angaben des Bundes-

ministeriums des Inneren sind Ausländer „mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren 8 

Jahre jünger als Deutsche“ (http://www.zuwanderung.de/1_statistik.html am 21.10.05 um 

12:36).

Die favorisierten Delikte von deutschen im Vergleich zu denen von nichtdeutschen Ju-

gendlichen legen eine weitere mögliche Erklärung für diese Auffälligkeit nahe. Die nicht-

deutschen Jugendlichen begehen sehr viel mehr  Raubdelikte, üben aber weitaus weniger 

Sachbeschädigung und  Rauschgiftdelikte aus.  Während also bei  den deutschen Jugend-

lichen  ‚Unfugsdelikte’  bevorzugt  werden,  scheinen  die  nichtdeutschen  Jugendlichen 

Straftaten  eher  aus  finanzieller  Motivation  zu  begehen.  Hierfür  spricht  auch,  dass  der 

Ladendiebstahl für die deutschen Jugendlichen ein beliebtes Delikt darstellt, mit zuneh-

mendem Alter aber an Bedeutung verliert. Bei den nichtdeutschen jungen Menschen ist 

dies zwar auch der Fall, der Anteil des Ladendiebstahls an der  Gesamtkriminalität bleibt 

allerdings  stets  höher  als  bei  den  deutschen  jungen  Menschen  (deutsche  Jugendliche: 

22,6 %  /  nichtdeutsche  Jugendliche.  24 %;  deutsche  Heranwachsende:  10,3 %  /  nicht-

deutsche Heranwachsende: 15,2 %; deutsche Jungerwachsene: 9,6 % / nichtdeutsche Jung-

erwachsene:  14 %).  Dieser  Vergleich  untermauert  die  oben  getroffene  Annahme,  dass 

häufig Geldmangel die Ursache für Leistungserschleichung sein könnte. Allerdings spielen 

die Raubdelikte mit höherem Alter entsprechend der Leistungserschleichung eine weniger 

auffällige  Rolle.  Ihr  Anteil  an  der  von Nichtdeutschen begangenen  Gesamtkriminalität 

entspricht  schließlich  bei  den  Jungerwachsenen  dem  entsprechenden  Anteil  unter  den 

Deutschen (2004 jeweils 2 % aller durch die jeweilige Gruppe begangenen Straftaten). Zu 

beachten  ist  hier  allerdings,  dass  die  Prozentzahlen  der  Deliktanteile  im  Vergleich 

zwischen deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen in diesem Alter nicht voll aussa-

gefähig  ist,  da  bei  den  jungen  Ausländern  ab  18  Jahren  die  Straftaten  gegen  das 

Ausländer- und Asylverfahrensgesetz knapp ein Fünftel bis fast ein Viertel aller Straftaten 

ausmachen.  Rechnet  man  diese  Delikte  heraus,  ergeben  sich  für  die 

Leistungserschleichung sowie  für  die  Raubdelikte,  begangen  durch  nichtdeutsche 

Heranwachsende  und  Jugendliche,  weiterhin  höhere  prozentuale  Anteile  an  der 

Gesamtkriminalität.  Der  Anteil  der  Leistungserschleichung bei  den  nichtdeutschen 
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Heranwachsenden  liegt  nach  dieser  Berechnung  nun  bei  13,5 %  (Vergleichszahl  für 

deutsche  Heranwachsende:  10 %),  und  bei  den  nichtdeutschen  Jungerwachsenen  bei 

11,2 % (Vergleichszahl für deutsche Jungerwachsenen: 9,7 %). Auch die entsprechenden 

Anteile  am  Raub bleiben  nach  diesen  Berechnungen  bei  den  nichtdeutschen  jungen 

Menschen  stets  über  den  entsprechenden  Anteilen  bei  den  deutschen,  allerdings  mit 

fallender  Tendenz  mit  zunehmendem  Alter  (nichtdeutsche  Heranwachsende:  4,6 %  / 

deutsche  Heranwachsende:  2,7 %;  nichtdeutsche  Jungerwachsene:  2,6 %,  deutsche 

Jungerwachsene:  2 %).  Die  Prozentzahlen  des  durch  nichtdeutsche  junge  Menschen 

begangenen Ladendiebstahls am Gesamtkriminalität derselben Gruppe liegen nach dieser 

Berechnung  höher  und  unterscheiden  sich  somit  noch stärker  von  den  entsprechenden 

Anteilen  bei  den  Deutschen  entsprechenden  Alters  (nichtdeutsche  Heranwachsende: 

18,6 %  /  deutsche  Heranwachsende:  10,3 %;  nichtdeutsche  Jungerwachsende:  18 %  / 

deutsche Jungerwachsene: 9,6 %). Es wird mir im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich 

sein,  die  Veränderungen  in  der  Begehung  von  Delikten  von  nichtdeutschen  jungen 

Menschen zu analysieren und sie mit der Ausübung von Straftaten durch Deutsche der-

selben Altersklasse zu vergleichen. Oben genannte Zahlen stützen jedoch meine These, 

dass es sich bei dem Delikt der  Leistungserschleichung um ein Delikt handelt, das von 

sozial schwachen Klassen in stärkerem Maße begangen wird. 

4. Abschließende Bemerkungen

Welche  Aussagen  lassen  die  Daten  zur  Leistungserschleichung  nun  zu?  Die 

Leistungserschleichung ist ein Bagatelldelikt, das vor allem in Großstädten vorkommt mit 

einem relativ hohen Anteil  an jungen Menschen zwischen 14 und 21 Jahren sowie an 

Ausländern und einem wachsendem Frauenanteil unter den Tatverdächtigen. Das  relativ 

bezieht sich hier auf die Gesamtkriminalität bzw. auch den Betrug im Allgemeinen. Wie 

eingangs beschrieben, unterscheiden sich die Erfassungsmodalitäten von diesen Delikten 

aber erheblich. Gleiches dürfte für die innere Motivation der Täter bei der Begehung der 

Delikte gelten. Hier muss vor allem auch bedacht werden, ob es überhaupt sinnvoll ist, die 

Leistungserschleichung als Kriminalstraftat zu untersuchen. Vielleicht würde ein Vergleich 

mit Ordnungswidrigkeiten,  wie beispielsweise dem Falschparken, zu aussagekräftigeren 

Ergebnissen führen. Zudem hantiere ich aufgrund des großen Dunkelfelds mit Zahlen einer 

nicht unbedingt die Täter insgesamt repräsentierenden Teilmenge. Und häufig sagen die 

Zahlen  vielmehr  über  das  Kontrollverhalten  der  Verkehrsbetriebe  aus  als  über  das 

tatsächliche Delikt.  In dieser Hinsicht wären eventuell  Untersuchungen der Zahlen von 
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Schwarzfahrern  bei  gleich  bleibendem  Kontrollverhalten  und  veränderter  Preispolitik 

sinnvoll. Auch hat man es bei der Leistungserschleichung, bzw. dem Schwarzfahren mit 

einem  komplizierten  Geflecht  von  Ursachen  zu  tun,  denen  man  mit  rein  statistischer 

Erfassung von Tatverdächtigen nach Wohnort,  Alter,  Geschlecht und Nationalität  nicht 

gerecht werden kann. Zweckmäßig zur Untersuchung dieses Delikts wären Erfassungen 

von sozialen,  wirtschaftlichen sowie auch psychologischen Faktoren,  die  auf die  Taten 

Einfluss haben.

Das  Ziel  der  Analyse  einer  Kriminalstraftat  ist  deren  Prävention.  Sollte  meine  These 

richtig sein, dass es sich bei der Leistungserschleichung zum einen um ‚Armutsdelikte’, 

zum anderen um ‚Kavaliersdelikte’,  bzw. ‚Delikte aus Sportlichkeit’ handelt,  liegen die 

Möglichkeiten  diese  zu  verhindern,  nicht  vor  allem  im  juristischen  Gebiet,  sondern 

vielmehr bei Politik und Erziehung. Aber auch in den Rechtsfolgen der Straftat liegt das 

Potential, das Delikt positiv zu beeinflussen. So konnten beispielsweise die Paderborner 

Verkehrsbetriebe durch eine besondere Schwarzfahrer-Politik in Zusammenarbeit mit dem 

städtischen  Jugendamt  die  Zahlen  von  Schwarzfahrern  unter  den  14- bis  20-jährigen 

eindämmen. 1998 schufen sie das Projekt „Bus putzen für Schwarzfahrer“.  Nach einer 

entdeckten  Schwarzfahrt  musste  der  betreffende  Jugendliche  4  Stunden  lang  den  Bus 

reinigen und umging damit die möglichen strafrechtlichen Folgen. Da die sonst übliche 

Geldstrafe  meist  von  den  Eltern  bezahlt  wird,  hielt  man  sie  für  die  Entwicklung  des 

Rechtsbewusstseins  bezüglich  des  Schwarzfahrens  bei  den  jungen  Menschen  nicht  für 

ausreichend. (vlg.:  http://www.wdr.de/tv/service/verkehr/inhalt/20020205/b_6.phtml  am 

23.10.054  um 22:22).  Die  Frage  allerdings,  wie  man  ein  Bewusstsein  zur  gerechteren 

Verteilung von finanziellen Ressourcen entwickeln kann, überlasse ich an dieser Stelle 

weiterer Forschung.

Anhang
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2004 40 601 22 523 18 078 35 659 19 681 15 978

2003 40 792 22 625 18 167 36 172 19 996 16 176

2002 40 607 22 625 17 982 36 536 20 336 16 200

2001 40 550 22 683 17 866 36 816 20 629 16 187

2000 40 326 22 677 17 649 36 604 20 680 15 924

1999 40 508 22 879 17 630 36 402 20 659 15 744

1998 40 262 22 864 17 399 35 860 20 509 15 351

2) Erwerbspersonen im Alter von 15 Jahren und älter.
3) Erwerbstätige im Alter von 15 Jahren und älter. 
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Benutzung der Verkehrsmittel in Berlin im Mai 2000
(freiwillige Beantwortung)

Verkehrsmittel
Erwerbstätige

Zusammen männlich weiblich

in 1 000

Öffentlicher Nahverkehr 458,6 189,3 269,3

davon

  Bus 82,3 29,1 53,1

  U-/S-Bahn; Straßenbahn 376,3 160,2 216,2

Eisenbahn 6,7 / / 

Pkw 554,6 352,1 202,6

davon

  Pkw-Selbstfahrer 533,1 343,9 189,3

  Pkw-Mitfahrer 21,5 8,2 13,3

Motorrad; Moped; Mofa 13,2 11,0 / 

Fahrrad 80,9 41,8 39,1

Zu Fuß 88,0 37,3 50,7

 � � � � � � 	 � 
� � � !� " � #!$ #" " !�

Anteil in %

öffentlicher Nahverkehr 38,2 29,8 47,6

davon

  Bus 6,8 4,6 9,4

  U-/S-Bahn; Straßenbahn 31,3 25,2 38,2

Eisenbahn 0,6 / / 

Pkw 46,1 55,4 35,8

davon

  Pkw-Selbstfahrer 44,4 54,1 33,4

  Pkw-Mitfahrer 1,8 1,3 2,3

Motorrad; Moped; Mofa 1,1 1,7 / 

Fahrrad 6,7 6,6 6,9

Zu Fuß 7,3 5,9 9,0
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2004 75 213 36 567 38 646 7 288 3 786 3 502

2003 75 190 36 516 38 674 7 342 3 840 3 502

2002 75 189 36 474 38 715 7 348 3 871 3 477

2001 75 122 36 394 38 728 7 318 3 881 3 437

2000 74 992 36 282 38 710 7 268 3 874 3 393

1999 74 827 36 153 38 675 7 336 3 938 3 398

1998 74 729 36 059 38 670 7 308 3 945 3 363
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